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Luzern, 30. November 2010 / Protokoll-Nr. 1294

Bundesgesetz über die Besteuerung nach Auf\¡vand

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom L Septembet 2010 haben Sie uns um Stellungnahme zum Bundes-
gesetz über die Besteuerung nach dem Aufwand gebeten. Wir danken lhnen für die Ge-
legenheit zur Stellungnahme.

lm Auftrag des Regierungsrats teilen wir lhnen mit, dass wir uns grundsätzlich mit dem
Entwurf des Bundesrats einverstanden erklären können. Er wurde aufgrund eines Vor-
schlags der Konferenz der Kantonalen Finanzdirektorinnen und Finanzdirektoren (FDK)
erarbeitet und stellt also einen ausgehandelten Kompromiss der Kantone dar. ln Bezug auf
die minimale Bemessungsgrundlage bei der direkten Bundessteuer sind wir jedoch der Mei-
nung, dass der Mindestbetrag in Hinblick darauf, dass die Besteuerung nach Aufwand in
Teilen der Bevölkerung als ungerechtfertigte Privilegierung betrachtet wird, höher angesetzt
werden muss. Wir beantragen die Festsetzung des Mindestbetrages in Art. 14 Abs. 2a auf
600'000 Franken. lm Übrigen schliessen wir uns der Stellungnahme der FDK vom
29. September 2010 an, insbesondere was der Antrag auf Verzicht der Streichung für die im
geltenden Recht eingeräumte Möglichkeit für Schweizer Bürger, für das Zuzugsjahr
ebenfalls nach Aufwand besteuert zu werden, betrifft.
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